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Anlagen 

Beitragsordnung der 
Freunde der Wirtschaftsinformatik Aalen e. V. 

in der Fassung vom 21.06.2012 
 

1. Beitragssatz 

 

a) Die Aufnahmegebühr beträgt: 

Natürliche Personen: 

- Studierende 0 € 

- Sonstige 0 € 

Juristische Personen: 

- Vereine, öffentlich rechtliche 
Körperschaften 

0 € 
 

- Unternehmen  0 € 

 

b) Der jährliche Mindestmitgliedsbeitrag beträgt: 

Natürliche Personen: 

- Studierende 5€ 

- Sonstige 30€ 

Juristische Personen: 

- Vereine 100 € 

- Unternehmen bis 10 
Mitarbeiter 

100 € 

- Unternehmen bis 50 
Mitarbeiter 

250 € 

- Unternehmen bis 100 
Mitarbeiter 

350 € 

- Unternehmen bis 500 
Mitarbeiter 

600 € 

- Unternehmen ab 500 
Mitarbeiter 

1000€ 

 

c) Ehrenmitglieder nach § 3 (4) der Satzung sind von der Beitragszahlung 

freigestellt. 

 

 

2. Fälligkeit und Zahlungsweise 

 

a) Der Mitgliedsbeitrag wird bei Eintritt für ein Jahr im Voraus fällig. Bei 

Mitgliedschaft in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres ist der volle 

Beitrag zu zahlen. Wird die Mitgliedschaft in der zweiten Hälfte des 

Geschäftsjahres begonnen, ist die Hälfte des Jahresbeitrages zu als 

Beitrag zu zahlen. 
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b) Die Zahlung erfolgt in der Regel per Lastschrift durch vorherige 

Erteilung einer Einzugsermächtigung. Des Weiteren kann eine Zahlung 

per Überweisung auf das Konto des Fördervereins oder in 

Ausnahmefällen in bar geschehen. 

 

c) Der Einzug des Beitrags per Lastschriftverfahren erfolgt in der Regel 

zum 02.01. des jeweiligen Kalenderjahres. Sollte die Überweisungsform 

als Beitragszahlungsvariante gewählt werden, so ist der Beitrag 

spätestens 14 Tage nach schriftlicher Zahlungsaufforderung ohne 

Abzug zu zahlen. 

 

d) Nach Zahlungseingang des Beitrags wird eine Zuwendungs-

Bescheinigung vom Schatzmeister ausgestellt. 

 

3. Mitgliedschaftsbeendigung 

Wird eine Mitgliedschaft während des Geschäftsjahres gemäß § 4 (1) der 

Satzung beendet, wird der Umfang der Beitragszahlung nicht berührt. Eine 

Erstattung  von Beiträgen und anderen Zuwendungen erfolgt nicht. 

 

4. Folgen bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages 

Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages, trotz schriftlicher Erinnerung zwei Jahre 

hintereinander, endet die Mitgliedschaft zum Ende des zweiten Geschäftsjahres, 

für das der Beitrag nicht entrichtet wurde. 

 

 

Die Beitragsordnung tritt am 21.06.2012 in Kraft. 


